
steuern 2008 l TAGBLATTmontag, 3. märz 2008 17

EU-Verzollung: Eine interessante Möglichkeit
Die Internationalisierung der 
Wirtschaft und die zunehmende 
Exportorientierung der Schwei­
zer Unternehmen hat zur Folge, 
dass sie sich bei Warenlieferungen 
nicht nur mit den Regelungen der 
inländischen, sondern vermehrt 
auch mit den Regelungen der 
ausländischen Mehrwertsteuer 
auseinandersetzen müssen.

Wie ein EU-Lieferant

Das Verfahren der EU-Verzol­
lung bietet sowohl dem Schwei­
zer Lieferanten als auch dem 
ausländischen Kunden eine in­
teressante Möglichkeit, Waren 
zum freien Verkehr in die EU zu 
importieren. Dies, ohne eine 
Vorfinanzierung der Einfuhrum­
satzsteuer durch in der Regel 
den Empfänger auszulösen. Im 
Weiteren wird der Warenemp­
fänger nicht mit administrativen 
Arbeiten der Einfuhrabfertigung 
belastet. Der Schweizer Lieferant 
kann damit in der EU wie ein 
EU-Lieferant auftreten, ohne in 
jedem Mitgliedstaat für Mehr­
wertsteuerzwecke registriert zu 
sein.

Bei herkömmlichen Waren­
lieferungen aus der Schweiz in 
einen EU-Staat erfolgt die Ein­

fuhr meist direkt in das EU-Be­
stimmungsland. Als Importeur 
tritt in diesen Fällen in der Regel 
der Abnehmer des schweize­
rischen Lieferanten auf. Der Ab­
nehmer entrichtet auf den Wa­
ren die Einfuhrumsatzsteuer in 
Höhe von 15–25% (Normalsätze 
in der EU), falls die Ware nicht 
einem reduzierten Steuersatz 
unterliegt. Die Einfuhrumsatz­
steuer muss regelmässig vom 
Abnehmer vorfinanziert werden 
(Spezialregelungen in einzelnen 
EU-Staaten vorbehalten) und 
kann erst später als Vorsteuer – 
soweit es sich bei dem Abneh­
mer um einen mehrwertsteuer­
pflichtigen Unternehmer han­
delt, der diese Waren für einen 
steuerbaren Zweck bezogen hat 
– zurückgefordert werden. Die 

unternehmerische Liquiditäts­
situation wird durch dieses Ver­
fahren sichtlich beeinträchtigt. 

Vorteilhafter Erwerb

Das Prinzip der EU-Verzol­
lung beruht auf der Überlegung, 
dass der Abnehmer keine Ein­
fuhrumsatzsteuer entrichten 
muss, wenn er die Waren anstatt 
aus der Schweiz aus einem an­
deren EU-Staat bezieht (soge­
nannte innergemeinschaftliche 
Lieferung von einem EU-Land in 
ein anderes EU-Land). Damit 
wird der Schweizer Lieferant 
einem EU-Lieferant gleichge­
stellt, sofern die Wareneinfuhr in 
einem anderen EU-Staat als dem 
EU-Bestimmungsland vorge­
nommen wird. Führt der schwei­
zerische Lieferant seine für das 

übrige Gemeinschaftsgebiet be­
stimmten Waren beispielsweise 
nach Deutschland ein, wird die­
se Einfuhr als steuerfrei betrach­
tet, sofern sich hieran eine steu­
erfreie, innergemeinschaftliche 
Lieferung an einen Abnehmer  
in einem anderen EU-Bestim­
mungsland anschliesst. Anstelle 
einer Einfuhr aus dem Drittland 
kann der Abnehmer auf diese 
Weise einen für ihn vorteilhaften 
innergemeinschaftlichen Erwerb 
der Ware tätigen. 

Bei der EU-Verzollung über­
nimmt der Schweizer Lieferant – 
anders als bei der direkten Ein­
fuhr in das Bestimmungsland – 
selbst die Rolle des Importeurs 
und trägt damit auch die daraus 
erwachsenden Verpflichtungen. 
Der Lieferant muss sich in die­
sem Zusammenhang im EU-Ein­
fuhrstaat für die Mehrwertsteuer 
registrieren lassen und eine ID-
Nummer beantragen, da er dort 
aufgrund der innergemein­
schaftlichen Lieferung einen 
Umsatz ausführt. Für die Ab­
wicklung von EU-Verzollungen 
eignet sich Deutschland als Ein­
fuhrland besonders gut, da hier 
grundsätzlich kein Fiskalvertre­
ter benötigt wird. In Deutsch­

land muss der schweizerische 
Lieferant nach erfolgter Regis­
trierung und ID-Nummer-Ertei­
lung die von ihm durchgeführten 
innergemeinschaftlichen Liefe­
rungen in seiner deutschen Um­
satzsteuererklärung deklarieren. 
Zusätzlich sind zusammenfas­
sende Meldungen und Intrastat-
Erklärungen abzugeben.

Genau prüfen

Sollte sich der Schweizer Lie­
ferant bei der Durchführung der 
EU-Verzollungen für die Beauf­
tragung eines Spediteurs in 
Deutschland entscheiden, der 
als sein Fiskalvertreter sämtliche 
Deklarations- und Aufzeich­
nungspflichten im Zusammen­
hang mit der EU-Verzollung 
wahrnimmt, so ist genau zu prü­
fen, ob die Fiskalvertretung im 
Hinblick auf die angestrebten 
Geschäftsaktivitäten des Schwei­
zer Lieferanten überhaupt mög­
lich ist. Gemäss Paragraph 22a 
des deutschen Umsatzsteuerge­
setzes ist eine solche Vertretung 
nur zulässig, wenn der Lieferant 
mit Deutschland ausschliesslich 
steuerfreie Umsätze ausführt 
und keine deutschen Vorsteuern 
geltend machen will. Es emp­

fiehlt sich daher periodisch zu 
prüfen, ob die Voraussetzungen 
der Fiskalvertretung in Deutsch­
land weiter erfüllt werden kön­
nen, da es bei Aberkennung der 
EU-Verzollung zur Nacherhe­
bung der Einfuhrumsatzsteuer 
auf den entsprechenden Waren­
lieferungen kommen kann.

Zusammenfassend bietet die 
EU-Verzollung Schweizer Unter­
nehmen die interessante Mög­
lichkeit, Waren an Abnehmer in 
der EU zu denselben Konditi­
onen zu liefern wie ihre europä­
ischen Konkurrenten. Wie bei al­
len Zugeständnissen durch die 
Verwaltung sind jedoch Bedin­
gungen und formelle Anforde­
rungen zu erfüllen, weshalb es 
sich empfiehlt, die Einführung 
der EU-Verzollung vorgängig im 
Detail abzuklären und mit Sorg­
falt zu planen.
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Bei der Gründung eines eigenen 
Unternehmens stellen sich viele 
wichtige betriebswirtschaftliche 
und rechtliche Fragen. Der steu­
erlichen Optimierung wird oft 
erst (zu) spät nach der Aufnahme 
der Geschäftstätigkeit Beach­
tung geschenkt.

Wahl der Rechtsform

Die wirtschaftlichen und  
steuerlichen Vor- und Nachteile 
einer juristischen Person (AG, 
GmbH) oder eines Einzelunter­
nehmens beziehungsweise einer 
Personengesellschaft sollten vor 
der Gründung umfassend ge­
klärt werden. Dabei ist die Ge­
samtbelastung von Steuern, Ab­
gaben und Sozialversicherungs­
beiträgen massgebend. Als 
Grundlage für einen seriösen 
Entscheid ist ein Steuer- und Ab­
gabenvergleich empfehlenswert. 
Dabei sind die individuellen Ver­
hältnisse und auch künftige Sze­
narien mit zu berücksichtigen.

Standortwahl wichtig

Der Standortwettbewerb der 
Kantone hat zu beachtlich tie­
feren Steuern geführt. Ist ein Un­
ternehmer standortunabhängig 
oder flexibel, so kann er seinen 
Geschäftssitz in einem Kanton 
und in einer Gemeinde mit 
einem tiefen Steuersatz begrün­
den (ein blosses «Briefkasten­
domizil» genügt allerdings nicht).

Fallen Geschäftssitz und per­
sönlicher Wohnsitz auseinander, 
wird der Gewinn des Unterneh­
mens je nach Rechtsform an un­
terschiedlichen Orten besteuert. 

Klare Unterscheidung 

Steuerlich sinnvoll ist das Ein­
bringen von privaten, in Zukunft 
aber geschäftlich zu nutzenden 
Vermögenswerten in die Ge­
schäftsbilanz. Diese Sacheinla­
gen sollten möglichst vollständig 
und zu Marktwerten ins Ge­
schäftsvermögen eingebracht 
werden. Allerdings sind dabei 
die Steuerfolgen vorher genau 
abzuklären. 

Liegenschaften mit Kapital­
anlagecharakter und Wertsteige­
rungspotential sollten in der Re­
gel im Privatbesitz gehalten wer­
den. Bei Geschäftsvermögen fal­
len bei einer späteren Geschäfts­
aufgabe respektive bei einem 
Verkauf zusätzliche Steuern und 
Abgaben an.

Abschreibungen terminieren

In Geschäftsjahren mit gerin­
ger Ertragskraft sollten nur die 
handelsrechtlich notwendigen 
Abschreibungen vorgenommen 
werden (nicht die steuerlich ma­
ximal zulässigen). Falls die Ge­
winne später zunehmen, besteht 
noch Abschreibungspotential 
für steuerliche Gewinnminde­
rungen.

Private Leistungen

Wichtig ist, dass die vollstän­
dige Verrechnung von privaten 

Leistungen zu Lasten des Ge­
schäfts vorgenommen wird (so­
fern geschäftsmässig begrün­
det). Das kann zum Beispiel das 
Verrechnen von Mietanteilen für 
geschäftlich genutzte Räumlich­
keiten sein oder die Verrechnung 
einer Kilometerentschädigung 
für die Benützung des privaten 
Personenwagens.

Lohn- und Dividendenbezüge

Falls es die finanziellen Mög­
lichkeiten des Jungunterneh­
mers erlauben, sollte dieser ei­
nen angemessenen Lohn bezie­
hen, damit er und seine Angehö­
rigen ausreichend gegen Invali­
dität, Erwerbsausfall und Tod 
abgesichert sind. Auch ist es 
wichtig, dass lückenlos AHV-Bei­
träge einbezahlt werden, damit 
im Alter keine Rentenkürzung 
erfolgt. Wenn das Geschäft flo­
riert und Gewinne erzielt wer­

den, können Dividenden aus­
geschüttet werden. Die Doppel­
besteuerung ist erfreulicher 
weise in vielen Kantonen und 
neuerdings auch beim Bund  
gemildert worden. Unter be­
stimmten Voraussetzungen wer­
den Dividendenbezüge beim 
Aktionär respektive GmbH-Teil­
haber nur teilbesteuert (zum 
Beispiel Kanton SG und TG 50%, 
AI 45%, AR 60%). Es empfiehlt 
sich deshalb, das optimale Lohn- 

und Dividendenbezugsverhältnis 
betragsmässig durchzurechnen.

Beitritt zur Pensionskasse

Selbständigerwerbende, de­
ren Reingewinn nachhaltig hö­
her als 150 000 Franken pro Jahr 
ist, sollten sich freiwillig der be­
ruflichen Vorsorge ihres Berufs­
verbandes oder der Vorsorgeein­
richtung ihres Personals an­
schliessen (der Beitrag von 20– 
25% des Erwerbseinkommens 

liegt dann über den maximal 
möglichen 31 824 Franken pro 
Jahr bei der Säule 3a). Die Ein­
zahlung in die Säule 3a bis 6365 
Franken ist zusätzlich noch 
möglich. Zudem können sich 
steuerlich abzugsfähige Einkäufe 
für fehlende Beitragsjahre erge­
ben. Allenfalls sind bei guter Li­
quiditätslage der Ausbau der ob­
ligatorischen Personalvorsorge 
und die Einrichtung einer BVG-
Kaderversicherung zu prüfen.

Mitarbeit des Ehepartners

Grundsätzlich ist abzuwägen, 
ob der Ehepartner als Gesell­
schafter und/oder Angestellter 
im Unternehmen mitwirken soll.

Für den mitarbeitenden Ehe­
gatten sollte ein Salär mit den 
entsprechenden Versicherungs­
leistungen (Erwerbsausfall, AHV, 
berufliche Vorsorge) abgerech­
net werden. Zudem kann er sei­
ne eigene Säule 3a aufbauen.

Wechsel der Rechtsform

Die Umwandlung einer Ein­
zelfirma oder einer Personenge­
sellschaft in eine AG oder GmbH 
ist bei Einhaltung bestimmter 
Bedingungen steuerneutral mög­
lich.

Fazit

Die Frage nach der steuer­
optimalen Rechtsform kann 
nicht pauschal beantwortet  
werden, sondern bedarf einer 
sorgfältigen Abklärung der indi­
viduellen Bedürfnisse und der 
jeweiligen Rahmenbedingungen. 
Dies betrifft insbesondere auch 
interkantonale und -nationale 
Sachverhalte.
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Bei einer Firmengründung stellen sich viele betriebswirtschaftliche und rechtliche Fragen. 
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